
Formular: Anmeldung einer Abschlussarbeit im Fachbereich 16 – Elektrotechnik/Informatik – der Universität Kassel – Version 1.5 – 2022-03-25 

Anmeldung einer    Bachelorarbeit     Masterarbeit 
im Studiengang     Elektrotechnik      Informatik;  Prüfungsordnung (PO)20___ 

Vorname: ___________________________________ Nachname: __________________________________ 

Matrikelnummer: ________________________ E-Mail: ______________________________________

Deutscher Titel: ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Englischer Titel: ____________________________________________________________________________ 
(optional) 

____________________________________________________________________________ 

Die Bachelorarbeit wird (bitte ankreuzen)  in Vollzeit (9 Wochen) 
 studienbegleitend (18 Wochen) durchgeführt. 

 Es handelt sich um eine externe Arbeit. 
Bei (Firma): ________________________________________ Adresse: ______________________________ 

Ansprechpartner/in: __________________________________  ______________________________ 

Telefon: ________________________ E-Mail: _____________________________________________

Wird vom Studienservice Elektrotechnik/Informatik ausgefüllt. 

Ausgabedatum: _________________________ Abgabedatum: _________________________ 

Eine Verlängerung wurde beantragt und genehmigt bis:    _______________________ 

Unterschrift Prüfungsausschussvorsitzende/r:    _______________________

Arbeit abgegeben am (bitte bei Abgabe ausfüllen):            _______________________ 

Ausgabebestätigung: ________________________________________________________________________ 
Datum                Unterschrift Prüfungsausschussvorsitzende/r 

ACHTUNG: Bei der Abgabe der Abschlussarbeit ist das Abgabeformular der jeweiligen Arbeit beizufügen!

Datum und Unterschrift (Erste/r Prüfer/in)

Unterschrift Student/in
Ich habe die Bestimmungen meiner Prüfungsordnung gelesen und verstanden.____________________________ 

Ansprechpartner/Betreuer: ____________________________   Telefon: _______________________________ 

Fachgebiet: ________________________________________   E-Mail: ________________________________ 

Name des ersten Prüfers: _____________________________     _____________________________________

Name des zweiten Prüfers: ____________________________  



Hier erscheinen nach Auswahl der Art der Abschlussarbeit, des Studiengangs und der Prüfungsordnung die für 
Ihre Prüfungsordnung spezifischen Regelungen zur Anmeldung der Abschlussarbeit. 

Diese Funktion benötigt JavaScript und lässt sich aus diesem Grund nicht im Browser darstellen. Bitte benutzen 
Sie deswegen eine PDF-Reader Anwendung. 

Auszug aus der Bachelor Elektrotechnik Prüfungsordnung 2015 (PO2015): 
 
§ 10 Bachelorarbeit und Bachelorkolloquium 
 
(1) Zur Bachelorarbeit kann nur zugelassen werden, wer Module im Umfang von mindestens 180 
Credits und die Pflichtmodule nach § 6 Absatz 3 erfolgreich absolviert hat. 
 
(2) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Mit der 
Ausgabe des Themas bestellt der Prüfungsausschuss den Erstprüfer oder die Erstprüferin, der bzw. 
die die Arbeit betreuen soll, sowie den zweiten Prüfer bzw. die zweite Prüferin. Der erste Prüfer oder 
die erste Prüferin muss Mitglied im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik sein.   
 
 (4) Für die Bachelorarbeit und das Bachelorkolloquium werden 12 Credits vergeben. Die 
Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 9 Wochen und beginnt mit der Bekanntgabe des 
Themas. Das Thema der Bachelorarbeit darf nur einmal und nur innerhalb des ersten drei Wochen 
zurückgegeben werden. 
 
(5) Sofern zur Flexibilisierung der Prüfung für die Bachelorarbeit die studienbegleitende 
Durchführung vorgesehen ist und gleichzeitig noch Lehrveranstaltungen besucht werden, kann der 
Kandidat oder die Kandidatin eine Bearbeitungszeit von bis zu 18 Wochen beantragen.  
 
(7) Kann der erste Abgabetermin aus Gründen, die der Kandidat oder die Kandidatin nicht zu 
vertreten hat, nicht eingehalten werden, so kann die Abgabefrist auf Antrag an den 
Prüfungsausschuss um die Zeit der Verhinderung, längstens jedoch um 50% der vorgesehenen 
Bearbeitungszeit, verlängert werden. 
 
(8) Die Bachelorarbeit ist fristgerecht in zwei gebundenen schriftlichen Exemplaren sowie in 
elektronischer Form auf Datenträger gespeichert beim Prüfungsausschuss abzugeben. 
 
(12) Die Bachelorarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungsausschussvorsitzenden und im 
Einvernehmen mit dem ersten Prüfer bzw. der ersten Prüferin und dem zweiten Prüfer bzw. der 
zweiten Prüferin auch außerhalb der Hochschule angefertigt werden. In diesem Fall müssen der erste 
Prüfer bzw. die erste Prüferin und der zweite Prüfer bzw. die zweite Prüferin Mitglied im Fachbereich 
Elektrotechnik/Informatik sein. Die Regelungen der Absätze 1-11 gelten auch für externe Arbeiten. 
 
 
Die Abschlussarbeiten müssen fristgerecht während der Öffnungszeiten im Studienservice des FB16 
abgegeben werden.  
 
Zu einer vollständigen Abgabe gehören: 
 
- Zwei gedruckte Exemplare der Abschlussarbeit und eine Version in elektronischer Form auf einem 

Datenträger gespeichert 
- die unterschriebenen Selbstständigkeitserklärungen, eingebunden in die Arbeiten 
- Zwei Abgabeformulare, diese bitte nur lose in die Arbeit einlegen  

https://www.uni-kassel.de/go/eecs-Abgabeformular/  
  

Auszug aus der Bachelor Elektrotechnik Prüfungsordnung 2016 (PO2016): 
 
§ 9 Bachelorabschlussmodul 
 
(1) Zur Bachelorarbeit kann nur zugelassen werden, wer Module im Umfang von mindestens 150 
Credits und mit Ausnahme der Schlüsselkompetenzen die Pflichtmodule nach § 6 Absatz 3 erfolgreich 
absolviert hat. 
 
(2) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Mit der 
Ausgabe des Themas bestellt der Prüfungsausschuss den Erstprüfer oder die Erstprüferin, der bzw. 
die die Arbeit betreuen soll, sowie den zweiten Prüfer bzw. die zweite Prüferin. Der erste Prüfer oder 
die erste Prüferin muss Mitglied im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik sein.   
 
 (4) Für die Bachelorarbeit und das Bachelorkolloquium werden 12 Credits vergeben. Die 
Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 9 Wochen und beginnt mit der Bekanntgabe des 
Themas. Das Thema der Bachelorarbeit darf nur einmal und nur innerhalb des ersten drei Wochen 
zurückgegeben werden. 
 
(5) Sofern zur Flexibilisierung der Prüfung für die Bachelorarbeit die studienbegleitende 
Durchführung vorgesehen ist und gleichzeitig noch Lehrveranstaltungen besucht werden, kann der 
Kandidat oder die Kandidatin eine Bearbeitungszeit von bis zu 18 Wochen beantragen.  
 
(7) Kann der erste Abgabetermin aus Gründen, die der Kandidat oder die Kandidatin nicht zu 
vertreten hat, nicht eingehalten werden, so kann die Abgabefrist auf Antrag an den 
Prüfungsausschuss um die Zeit der Verhinderung, längstens jedoch um 50% der vorgesehenen 
Bearbeitungszeit, verlängert werden. 
 
(8) Die Bachelorarbeit ist fristgerecht in zwei gebundenen schriftlichen Exemplaren sowie in 
elektronischer Form auf Datenträger gespeichert beim Prüfungsausschuss abzugeben. 
 
(12) Die Bachelorarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungsausschussvorsitzenden und im 
Einvernehmen mit dem ersten Prüfer bzw. der ersten Prüferin und dem zweiten Prüfer bzw. der 
zweiten Prüferin auch außerhalb der Hochschule angefertigt werden. In diesem Fall müssen der erste 
Prüfer bzw. die erste Prüferin und der zweite Prüfer bzw. die zweite Prüferin Mitglied im Fachbereich 
Elektrotechnik/Informatik sein. Die Regelungen der Absätze 1-11 gelten auch für externe Arbeiten. 
 
 
Die Abschlussarbeiten müssen fristgerecht während der Öffnungszeiten im Studienservice des FB16 
abgegeben werden.  
 
Zu einer vollständigen Abgabe gehören: 
 
- Zwei gedruckte Exemplare der Abschlussarbeit und eine Version in elektronischer Form auf einem 

Datenträger gespeichert 
- die unterschriebenen Selbstständigkeitserklärungen, eingebunden in die Arbeiten 
- Zwei Abgabeformulare, diese bitte nur lose in die Arbeit einlegen  

https://www.uni-kassel.de/go/eecs-Abgabeformular/  
  

Auszug aus der Master Elektrotechnik Prüfungsordnung 2015 (PO2015): 
 
§ 8 Masterarbeit und Masterkolloquium 
 
(1) Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer Module im Umfang von 54 Credits erfolgreich 
absolviert hat. 
 
(2) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Mit der Ausgabe 
des Themas bestellt der Prüfungsausschuss den Erstprüfer oder die Erstprüferin, der bzw. die die 
Arbeit betreuen soll, sowie den zweiten Prüfer bzw. die zweite Prüferin. Der erste Prüfer oder die 
erste Prüferin muss Mitglied im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik sein. 
 
(4) Für die Masterarbeit und das Masterkolloquium werden 30 Credits vergeben. Die 
Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 22 Wochen und beginnt mit der Bekanntgabe des Themas. 
Das Thema der Masterarbeit darf nur einmal und nur innerhalb des ersten vier Wochen 
zurückgegeben werden. 
 
(6) Kann der erste Abgabetermin aus Gründen, die der Kandidat oder die Kandidatin nicht zu 
vertreten hat, nicht eingehalten werden, so kann die Abgabefrist auf Antrag an den 
Prüfungsausschuss um die Zeit der Verhinderung, längstens jedoch um 11 Wochen verlängert 
werden. 
 
(7) Die Masterarbeit ist fristgerecht in zwei gebundenen schriftlichen Exemplaren sowie in 
elektronischer Form auf Datenträger gespeichert beim Prüfungsausschuss abzugeben. 
 
(11) Die Masterarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungsausschussvorsitzenden und im 
Einvernehmen mit dem ersten Prüfer bzw. der ersten Prüferin und dem zweiten Prüfer bzw. der 
zweiten Prüferin auch außerhalb der Hochschule angefertigt werden. In diesem Fall müssen der erste 
Prüfer bzw. die erste Prüferin und der zweite Prüfer bzw. die zweite Prüferin Mitglied im Fachbereich 
Elektrotechnik/Informatik sein. Die Regelungen der Absätze 1-10 gelten auch für externe Arbeiten. 
 
 
 
Die Abschlussarbeiten müssen fristgerecht während der Öffnungszeiten im Studienservice des FB16 
abgegeben werden.  
 
Zu einer vollständigen Abgabe gehören: 
 
- Zwei gedruckte Exemplare der Abschlussarbeit und eine Version in elektronischer Form auf einem 

Datenträger gespeichert 
- die unterschriebenen Selbstständigkeitserklärungen, eingebunden in die Arbeiten 
- Zwei Abgabeformulare, diese bitte nur lose in die Arbeit einlegen  

https://www.uni-kassel.de/go/eecs-Abgabeformular/  
  

Auszug aus der Master Elektrotechnik Prüfungsordnung 2016 (PO2016): 
 
§ 8 Masterabschlussmodul 
 
(1) Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer Module im Umfang von 78 Credits erfolgreich 
absolviert hat. 
 
(2) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Mit der Ausgabe 
des Themas bestellt der Prüfungsausschuss den Erstprüfer oder die Erstprüferin, der bzw. die die 
Arbeit betreuen soll, sowie den zweiten Prüfer bzw. die zweite Prüferin. Der erste Prüfer oder die 
erste Prüferin muss Mitglied im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik sein. 
 
(4) Für die Masterarbeit und das Masterkolloquium werden 30 Credits vergeben. Die 
Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 22 Wochen und beginnt mit der Bekanntgabe des Themas. 
Das Thema der Masterarbeit darf nur einmal und nur innerhalb des ersten vier Wochen 
zurückgegeben werden. 
 
(6) Kann der erste Abgabetermin aus Gründen, die der Kandidat oder die Kandidatin nicht zu 
vertreten hat, nicht eingehalten werden, so kann die Abgabefrist auf Antrag an den 
Prüfungsausschuss um die Zeit der Verhinderung, längstens jedoch um 11 Wochen verlängert 
werden. 
 
(7) Die Masterarbeit ist fristgerecht in zwei gebundenen schriftlichen Exemplaren sowie in 
elektronischer Form auf Datenträger gespeichert beim Prüfungsausschuss abzugeben. 
 
(11) Die Masterarbeit kann mit Zustimmung des Prüfungsausschussvorsitzenden und im 
Einvernehmen mit dem ersten Prüfer bzw. der ersten Prüferin und dem zweiten Prüfer bzw. der 
zweiten Prüferin auch außerhalb der Hochschule angefertigt werden. In diesem Fall müssen der erste 
Prüfer bzw. die erste Prüferin und der zweite Prüfer bzw. die zweite Prüferin Mitglied im Fachbereich 
Elektrotechnik/Informatik sein. Die Regelungen der Absätze 1-10 gelten auch für externe Arbeiten. 
 
 
Die Abschlussarbeiten müssen fristgerecht während der Öffnungszeiten im Studienservice des FB16 
abgegeben werden.  
 
Zu einer vollständigen Abgabe gehören: 
 
- Zwei gedruckte Exemplare der Abschlussarbeit und eine Version in elektronischer Form auf einem 

Datenträger gespeichert 
- die unterschriebenen Selbstständigkeitserklärungen, eingebunden in die Arbeiten 
- Zwei Abgabeformulare, diese bitte nur lose in die Arbeit einlegen  

https://www.uni-kassel.de/go/eecs-Abgabeformular/  
  

Auszug aus der Bachelor Informatik Prüfungsordnung 2010 (PO2010): 
 
§ 10 Bachelorarbeit 
 
(1) Die Zulassung zur Bachelorarbeit erfolgt in der Regel frühestens im 6. Studiensemester. 
Voraussetzungen zur Zulassung sind die Modulprüfungen der Grundbereiche gemäß § 6 Abs. 2 und 
die Berufspraxis gem. § 9. Oder laut Beschluss des Prüfungsausschusses insgesamt 180 Credits 
inklusive der Grundbereiche gemäß § 6 Abs. 2. 
 
(2) Spätestens mit dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorarbeit teilt der Studierende den gewählten 
Schwerpunkt gemäß § 6 Abs. 5 mit. Ferner sind dem Antrag die Lehrveranstaltungen der 
Wahlpflichtbereiche beizufügen https://www.uni-kassel.de/go/eecs-StudienplanBScPO2010/  
 
(4) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit und die Bestellung der Gutachter, die die Arbeit 
betreuen sollen, erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Die Themenfestsetzung kann in Absprache mit 
den Studierenden erfolgen. Der erste Gutachter oder die erste Gutachterin muss 
Professor/Professorin, außerplanmäßige/-r oder Honorarprofessor/-professorin oder 
Privatdozent/Privatdozentin im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik sein. Erst- und Zweitgutachter 
sollen nicht demselben Fachgebiet angehören. Einer der beiden Gutachter soll in der Regel ein 
Informatikprofessor oder eine Informatikprofessorin des Fachbereichs Elektrotechnik/Informatik 
sein. (Per Beschluss des Prüfungsausschusses aus der PO2018 übernommen) 
 
(5) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 9 Wochen und beginnt mit dem Tag der 
Bekanntgabe des Themas. Bei studienbegleitender Durchführung kann die Bearbeitungszeit der 
Bachelorarbeit auf bis zu 18 Wochen verlängert werden. Das Thema der Bachelorarbeit darf nur 
einmal und innerhalb der ersten drei Wochen zurückgegeben werden. Es muss so beschaffen sein, 
dass es innerhalb der vorgesehenen Frist bearbeitet werden kann. 
 
(7) Kann der erste Abgabetermin aus Gründen, die der Kandidat oder die Kandidatin nicht zu 
vertreten hat, nicht eingehalten werden, so kann die Abgabefrist auf Antrag an den 
Prüfungsausschuss um die Zeit der Verhinderung, längstens jedoch um die Hälfte der 
Bearbeitungszeit verlängert werden. 
 
(8) Die Bachelorarbeit ist fristgerecht in zwei gebundenen Exemplaren sowie in elektronischer Form 
auf einem Datenträger gespeichert beim Prüfungsausschuss abzugeben. 
 
(10) Die Bachelorarbeit kann mit Zustimmung der/des Prüfungsausschussvorsitzenden und im 
Einvernehmen mit dem ersten Prüfer bzw. der ersten Prüferin und dem zweiten Prüfer bzw. der 
zweiten Prüferin auch außerhalb der Hochschule angefertigt werden. In diesem Fall muss der erste 
Prüfer bzw. die erste Prüferin Professor bzw. Professorin im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik 
sein. (Per Beschluss des Prüfungsausschusses aus der PO2018 übernommen) 
 
 
Die Abschlussarbeiten müssen fristgerecht während der Öffnungszeiten im Studienservice des FB16 
abgegeben werden.  
 
Zu einer vollständigen Abgabe gehören: 
 
- Zwei gedruckte Exemplare der Abschlussarbeit und eine Version in elektronischer Form auf einem 

Datenträger gespeichert 
- die unterschriebenen Selbstständigkeitserklärungen, eingebunden in die Arbeiten 
- Zwei Abgabeformulare, diese bitte nur lose in die Arbeit einlegen  

https://www.uni-kassel.de/go/eecs-Abgabeformular/   

Auszug aus der Bachelor Informatik Prüfungsordnung 2018 und 2020 (PO2018 und PO2020): 
 
§ 10 Bachelorabschlussmodul 
 
(1) Das Bachelorabschlussmodul besteht aus der Bachelorarbeit im Umfang von 12 CP und dem 
Bachelorkolloquium im Umfang von 3 CP. 
 
(2) Die Zulassung zum Bachelorabschlussmodul erfolgt in der Regel frühestens im 5. 
Studiensemester. Voraussetzungen zur Zulassung sind die Modulprüfungen der Bereiche 1, 2, 3, 6 
und 8 gemäß § 7 Abs. (2). 
 
(3) Die Ausgabe des Themas der Bachelorarbeit und die Bestellung der Gutachter, die die Arbeit 
betreuen sollen, erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Die Themenfestsetzung kann in Absprache mit 
den Studierenden erfolgen. Der erste Gutachter oder die erste Gutachterin muss 
Professor/Professorin, außerplanmäßige/-r oder Honorarprofessor/-professorin oder 
Privatdozent/Privatdozentin im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik sein. Erst- und Zweitgutachter 
sollen nicht demselben Fachgebiet angehören. Einer der beiden Gutachter soll in der Regel ein 
Informatikprofessor oder eine Informatikprofessorin des Fachbereichs Elektrotechnik/Informatik 
sein. 
 
(4) Die Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 9 Wochen und beginnt mit dem Tag der 
Bekanntgabe des Themas. Bei studienbegleitender Durchführung kann die Bearbeitungszeit der 
Bachelorarbeit auf bis zu 18 Wochen verlängert werden. Das Thema der Bachelorarbeit darf nur 
einmal und innerhalb der ersten drei Wochen zurückgegeben werden. Es muss so beschaffen sein, 
dass es innerhalb der vorgesehenen Frist bearbeitet werden kann. 
 
(5) Kann der erste Abgabetermin aus Gründen, die der Kandidat oder die Kandidatin nicht zu 
vertreten hat, nicht eingehalten werden, so kann die Abgabefrist auf Antrag an den 
Prüfungsausschuss um die Zeit der Verhinderung, längstens jedoch um die Hälfte der 
Bearbeitungszeit verlängert werden. 
 
(7) Die Bachelorarbeit ist fristgerecht in zwei gebundenen Exemplaren sowie in elektronischer Form 
auf einem Datenträger gespeichert beim Prüfungsausschuss abzugeben. 
 
(9) Die Bachelorarbeit kann mit Zustimmung der/des Prüfungsausschussvorsitzenden und im 
Einvernehmen mit dem ersten Prüfer bzw. der ersten Prüferin und dem zweiten Prüfer bzw. der 
zweiten Prüferin auch außerhalb der Hochschule angefertigt werden. In diesem Fall muss der erste 
Prüfer bzw. die erste Prüferin Professor bzw. Professorin im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik 
sein. 
 

Die Abschlussarbeiten müssen fristgerecht während der Öffnungszeiten im Studienservice des FB16 
abgegeben werden.  
 
Zu einer vollständigen Abgabe gehören: 
 
- Zwei gedruckte Exemplare der Abschlussarbeit und eine Version in elektronischer Form auf einem 

Datenträger gespeichert 
- die unterschriebenen Selbstständigkeitserklärungen, eingebunden in die Arbeiten 
- Zwei Abgabeformulare, diese bitte nur lose in die Arbeit einlegen  

https://www.uni-kassel.de/go/eecs-Abgabeformular/   

Auszug aus der Master Informatik Prüfungsordnung 2012 (PO2012): 
 
§ 9 Masterabschlussmodul 
 
(1) Masterarbeit und Master-Kolloquium bilden das Masterabschlussmodul. Das Thema der 
Masterarbeit wird frühestens ausgegeben, sobald der oder die Studierende erfolgreiche 
Prüfungsleistungen im Umfang von mind. 30 C absolviert hat. Mit der Ausgabe des Themas der 
Masterarbeit werden der Kandidatin oder dem Kandidaten die Namen der Gutachter der 
Masterarbeit schriftlich mitgeteilt. Einer der beiden Gutachter (in der Regel der Betreuer) muss ein 
Informatik- Professor oder eine Informatik-Professorin des Fachbereichs 16 sein. Die 
Themenfestsetzung kann in Absprache mit den Studierenden erfolgen. 
 
(2) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt sechs Monate und beginnt mit dem Tag der 
Bekanntgabe des Themas. 
 
(3) Kann der erste Abgabetermin aus Gründen, die die Kandidatin oder der Kandidat nicht zu 
vertreten hat, nicht eingehalten werden, so wird die Abgabefrist um die Zeit der Verhinderung, 
längstens jedoch um drei Monate, verlängert. 
 
(5) Die Masterarbeit ist fristgerecht in zwei gebundenen Exemplaren sowie in elektronischer Form 
auf einem Datenträger gespeichert beim Prüfungsausschuss abzugeben. 
 
(7) Die Masterarbeit kann mit Zustimmung der/des Prüfungsausschussvorsitzenden und im 
Einvernehmen mit dem ersten Gutachter bzw. der ersten Gutachterin und dem zweiten Gutachter 
bzw. der zweiten Gutachterin auch außerhalb der Hochschule angefertigt werden. In diesem Fall 
muss der erste Gutachter bzw. die erste Gutachterin Professor bzw. Professorin im Fachbereich 
Elektrotechnik/Informatik sein. (Per Beschluss des Prüfungsausschusses aus der PO2018 
übernommen) 
 
 
 

Die Abschlussarbeiten müssen fristgerecht während der Öffnungszeiten im Studienservice des FB16 
abgegeben werden.  
 
Zu einer vollständigen Abgabe gehören: 
 
- Zwei gedruckte Exemplare der Abschlussarbeit und eine Version in elektronischer Form auf einem 

Datenträger gespeichert 
- die unterschriebenen Selbstständigkeitserklärungen, eingebunden in die Arbeiten 
- Zwei Abgabeformulare, diese bitte nur lose in die Arbeit einlegen  

https://www.uni-kassel.de/go/eecs-Abgabeformular/  
  

Auszug aus der Master Informatik Prüfungsordnung 2018 (PO2018): 
 
§ 10 Masterabschlussmodul 
 
(1) Masterarbeit und Masterkolloquium bilden das Masterabschlussmodul. Für das 
Masterabschlussmodul werden 30 Credits vergeben. 
 
(2) Das Thema der Masterarbeit wird auf Antrag frühestens ausgegeben, sobald der oder die 
Studierende erfolgreiche Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 60 CP absolviert hat. Die 
Ausgabe des Themas und die Bestellung der Gutachterin oder des Gutachters, die die Arbeit 
betreuen sollen, erfolgt durch den Prüfungsausschuss. Die Themenfestsetzung kann in Absprache mit 
den Studierenden erfolgen. Der erste Gutachter oder die erste Gutachterin muss 
Professor/Professorin, außerplanmäßige/-r oder Honorarprofessor/-professorin oder 
Privatdozent/Privatdozentin im Fachbereich Elektrotechnik/Informatik sein. Erst- und Zweitprüfer/-in 
sollen nicht demselben Fachgebiet angehören. Einer der beiden Gutachter soll in der Regel ein 
Informatikprofessor oder eine Informatik-Professorin des Fachbereichs Elektrotechnik/Informatik 
sein. 
 
(3) Die Bearbeitungszeit der Masterarbeit beträgt 24 Wochen und beginnt mit dem Tag der 
Bekanntgabe des Themas. Das Thema der Masterarbeit darf nur einmal und nur innerhalb der ersten 
drei Wochen zurückgegeben werden. Es muss so beschaffen sein, dass es innerhalb der 
vorgesehenen Frist bearbeitet werden kann. 
 
(4) Kann der erste Abgabetermin aus Gründen, die die Kandidatin oder der Kandidat nicht zu 
vertreten hat, nicht eingehalten werden, so verlängert der Prüfungsausschuss die Abgabefrist um die 
Zeit der Verhinderung, längstens jedoch um 12 Wochen. 
 
(6) Die Masterarbeit ist fristgerecht in zwei gebundenen Exemplaren sowie in elektronischer Form 
auf einem Datenträger gespeichert beim Prüfungsausschuss abzugeben. 
 
(8) Die Masterarbeit kann mit Zustimmung der/des Prüfungsausschussvorsitzenden und im 
Einvernehmen mit dem ersten Gutachter bzw. der ersten Gutachterin und dem zweiten Gutachter 
bzw. der zweiten Gutachterin auch außerhalb der Hochschule angefertigt werden. In diesem Fall 
muss der erste Gutachter bzw. die erste Gutachterin Professor bzw. Professorin im Fachbereich 
Elektrotechnik/Informatik sein. 
 
 

Die Abschlussarbeiten müssen fristgerecht während der Öffnungszeiten im Studienservice des FB16 
abgegeben werden.  
 
Zu einer vollständigen Abgabe gehören: 
 
- Zwei gedruckte Exemplare der Abschlussarbeit und eine Version in elektronischer Form auf einem 

Datenträger gespeichert 
- die unterschriebenen Selbstständigkeitserklärungen, eingebunden in die Arbeiten 
- Zwei Abgabeformulare, diese bitte nur lose in die Arbeit einlegen  

https://www.uni-kassel.de/go/eecs-Abgabeformular/  
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